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Rat-Geben un Rat-Nehmen
Zur Mıtverantwortung VO Priestern und Laı1en in kırchlichen Gremien

d d A A z
Es gehört den menschlichen Grunderfahrungen, des Rates anderer bedür-
ten Und WIr erfahren GS als eıne verantwortungsvolle Aufgabe, WENN WIr aufge-ordert werden, anderen eiınen Rat u erteılen. Was allgemein oilt, prag auch das
Mıteiınandersein 1n der Kırche. Rat-Geben und Rat-Nehmen sınd auch den
Mıtgliedern des Volkes (Csottes vielfach alltägliche Selbstverständlichkeit. ber In
der Wırklichkeit der Kırche vewınnen Rat-Geben und Rat-Nehmen doch och
zusätzliche Dımensionen. Ö1e bezeichnen 1er nıcht BLUF sıch ständıg wıederholen-
de indıyıduelle Bedürfnisse und Verhaltensweisen. In der Kırche un tür die Kır-
che erweılst sıch das Beziehungsgefüge W Rat-Geben un: Rat-Nehmen vielmehr
als eın grundlegendes un: unverzıichtbares Strukturelement VO Communiopra-X1S hne ANSZSCMECSSCHE Verwirklichung MC} Rat-Geben un Rat-Nehmen ann
ottenbar dıe Verwirklichung VO Communı10 aum gelingen. Eın ANSCMCSSCHES
Verständnis dieses Beziehungsgefüges erweılst sıch damıt letztlich als eines der
Scharniere, 1ın denen eıne enttfaltete Theologie der Communı10 un: die hıerarchi-
schen Strukturen des ÄAmtes zusammenlauten könnten.

Diese Thesen brauchen den Wıderspruch. Wer ber das Problem VO Rat-Ge-
ben un Rat-Nehmen nachdenkt, mufßs dieses Wıderspruchs sıcher seın dürten. Es
bei diesem 'IThema bei eiınem Monolog belassen wollen, ware nıcht 1L1LUTr kontra-
produktiv, sondern absurd. Es 1St faszınıerend, darüber nachzusınnen, welche
Möglıchkeiten unNns eın solcher Dialog ber das Rat-Geben un Rat-Nehmen DGnwıssermaßen 1n eiıner Meta-Ebene eröffnen könnte. Kommunikationsprozessedieser Art sınd hne Frage selbst praktısch gelebte Communı1o. Reden WIr annn
also beım Thema des Rat-Gebens un: Rat-Nehmens vielleicht letztlich darüber,
WI1e Kırche immer mehr das werden kann, W as sS1e ach der Aussage des Zweıten
Vatiıkanischen Konzıils ımmer schon 1St un seın soll?

ber die Dialogıik UuUNSsSsSCeTICS Gegenstands wırd auch unmıttelbar, AIn Vorgangdes Rat-Gebens und Rat-Nehmens selbst, sıchtbar. Es sınd nıcht 11LUr dıe Thesen
über diesen Vorgang, die den Wıderspruch brauchen. uch der Ratnehmende
raucht den Wıderspruch, und der Ratgebende braucht ıhn, richtig verstanden,
nıcht wenıger. Das 1aber heıfßst, da{fß nıcht 1U eın Recht, sondern Umständen
auch eine Pflicht A Wıderspruch gegeben 1st. Es 1St die Sache selbst, die dieses
Recht und diese Pflicht begründet, un beide begründen iıhrerseıts das Bez1ie-
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hungsgefüge eınes jeden Beratungsverhältnisses MIt Mehr och Das Beratungs-
verhältnıs begründet nıcht 1L1UT Recht und Pftlicht ZzUuUm Wıderspruch; verschafft
auch eın Recht aut Wıderspruch. Wer 1ın eın Beratungsverhältnis eintrıtt, hat Ce1-

Anspruch darauf, da{fß ıhm wıdersprochen wiırd, WEeNnNn N notwendig erscheıint
eın subjektives Recht darauf, mı1t em, W as seiınem Standpunkt detizitär se1INn

könnte, nıcht alleın gelassen werden. uch der Ratgeber wiırd durch den N
derspruch des Beratenen zugleich umnm Ratnehmenden. Letztlich sınd WIr, WEn

WIr iın eın Beratungsverhältnis eintreten, zugleich beıdes: Ratgebender un
Ratnehmender, Beratener und Berater.

Mıtverantwortung als Teıilhabe

Zunächst mussen ein1gE Bemerkungen abgrenzender Art 'Thema SCHAUCI
umschreıiben. Wır beginnen mMı1t der Überlegung, W1€e Vorgänge des Rat-Gebens
un Rat-Nehmens iın dem Gesamtzusammenhang des kırchlichen Verantwor-
tungsgefüges eingeordnet sınd. Eıner der Beschlüsse der (Gememsamen Synode
der deutschen Bıstümer handelt VOIN der „Verantwortung des SAaNZCH Gottesvol-
kes tür dıe Sendung der Kırche“ Das 1efert eınen EerTrStenN 1nwels. Denn diese
Verantwortung kann, 11 S1C dıe Verantwortung des SANZCNHN Gottesvolkes 1St,
eigentlich als eine, unteıllbare yedacht werden. Andererseıits 1STt dıe Teıilhabe
dieser Verantwortung tür den einzelnen natuürlich immer u  — als Teil-Habe MOg-
ıch Verantwortung dıttfterenziert sıch aber nıcht 1L1UT ach der Ärt, 1ın der S1C
wahrgenommen, sondern auch ach dem Ma(fß, in dem S1Ce werden 2A11
Gerade WENN WIr dıe menschliche Leıistung des „ Verantwortens” als cschr
Persönliches begreiten, mu{fß grundsätzlıch gelten, dafß nıemand Jjenseıts seınes
Könnens Verantwortung CHh werden annn SO 1ST E folgerichtig,
WCNn der vorhın zıtilerte Beschlufß der Würzburger Synode ann bald VO den
„Bedingungen“ und „Strukturen“ * der Mıtyverantwortung spricht.

Dieses Wort der Mıtverantwortung kann mehrere Bedeutungsdimensionen
haben Es ann entweder darauf verweısen, da{fß mehrere gemeınsam die volle
Verantwortung tragen. Das Urteıil eınes Kollegialgerichts annn als Beispiel dıe-
HRSN Das Wort VOT der Miıtverantwortung annn aber auch darauf hinweısen, da{fß
dıe Verantwortung, dıe hıer VO eiınem einzelnen oder eiınem Gremium
werden soll, VO besonderer Art un irgendwıe begrenzt 1St ragt Nan näher
ach der Natur dieser Begrenzung, wiırd deutlich, dafß CS urn Art und Ausmafß
der Beteiligung eıner Entscheidung geht Vereintacht ausgedrückt: Wer ent-

scheıdet, tragt dıe Verantwortung. Wer alleın entscheiden mu{ oder darf, tragt
S hat jedenftalls zunächst den Anscheın alleın dıe Verantwortung. Wer
tür seıne Entscheidung der Zustimmung anderer bedarf, hat andere U1n sıch, dıe
se1ıne Entscheidung mıtverantworten mussen.
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Wıe aber, WEeNN einem einzelnen eıne Entscheidung ZW ar letztlich alleın
obliegt, : aber Recht her verpflichtet oder kraft eigenen Entschlusses prak-
tisch gehalten IStE VO  —_ dieser Entscheidung den Rat anderer Z hören ohne JEr
doch letztendlich diesen KRat gebunden seın? (senau 1€es sınd tür inner-
kırchliche Beratungsverhältnisse typısche Standardsıtuationen. uch
nıcht möglıch se1ın wırd, uns ausschließlich aut die eben zuletzt beschriebenen 1a2
oCch beschränken, werden O1 doch ımmer wıeder eınen besonders vee1gneten
Anknüpfungspunkt 1efern.

Beiseıite bleibt hier also der nıcht erfragte, Aaus eigenem Antrıeb gegebene RatE A d E R A A S n A wenngleich eigentlich durchaus T Thematık gehört: Canon D4
CC 983 o1bt davon Zeugnis”. Und ebenso bleibt unerortert, ob jede Meı-
NUung, jeder Zuspruch als SRAat: gelten kann und soll Im Miıttelpunkt stehen
MI1t diejenıgen Fälle, 1ın denen VOIN Recht vorgeschrieben der kraft eigenen
Entschlusses dessen, der letztlich allein entscheıiden hat ein tormelles oder
intormelles Verhältnis des Rat-Gebens un: Rat-Nehmens exıstiert. In welchem
Sınn in diesen Fällen VO eıner Mıtverantwortung der Ratgebenden für dıie Ent-
scheidung des Ratnehmenden gesprochen werden ann oder mufß, L1St zentraler
Gegenstand uÜLSeTEesS Interesses.

Mıtverantwortung gleich „Demokratisierung“?
Eın zweıter Schritt L1 SCHAUCICH Bestimmung un Abgrenzung des 'Themas

wırd dessen ähe ur Dıskussion un „Demokratisierung“ 1M politischen,
aber auch 1 kırchlichen Bereich ertorderlich. Mıt lautem Nachdenken ber das
Rat-Geben und Rat-Nehmen bringt Nan S1C schnell ın den Verdacht, unehrlich
zu sein oder sıch AIn zentralen Problem vorbeıidrücken wollen. Wenn Nan

doch eigentlich auf die Demokratisierung der Kırche hınauswolle, dann solle an
das auch offen SAgCN; der zentrale Punkt SC1 doch Heın, Wer letztlich entscheıde,
un die ede der Mıtverantwortung verdecke doch NUr, da{fß e ın
Wahrheit Miıtentscheidung und SONST nıchts geheRat-Geben und Rat-Nehmen  Wie aber, wenn einem einzelnen eine Entscheidung zwar letztlich allein  obliegt, er aber vom Recht her verpflichtet oder kraft eigenen Entschlusses prak-  tisch gehalten ist, vor dieser Entscheidung den Rat anderer zu hören —- ohne je-  doch letztendlich an diesen Rat gebunden zu sein? Genau dies sind für inner-  kirchliche Beratungsverhältnisse typische Standardsituationen. Auch wenn es  nicht möglich sein wird, uns ausschließlich auf die eben zuletzt beschriebenen La-  gen zu beschränken, werden sie doch immer wieder einen besonders geeigneten  Anknüpfungspunkt liefern.  Beiseite bleibt hier also der nicht erfragte, aus eigenem Antrieb gegebene Rat —  %  wenngleich er eigentlich durchaus zu unserer Thematik gehört: Canon 212 $ 3  CIC von 1983 gibt davon Zeugnis’. Und ebenso bleibt unerörtert, ob jede Mei-  nung, jeder Zuspruch als „Rat“ gelten kann und soll. Im Mittelpunkt stehen so-  mit diejenigen Fälle, in denen — vom Recht vorgeschrieben oder kraft eigenen  Entschlusses dessen, der letztlich allein zu entscheiden hat — ein formelles oder  ınformelles Verhältnis des Rat-Gebens und Rat-Nehmens existiert. In welchem  Sinn in diesen Fällen von einer Mitverantwortung der Ratgebenden für die Ent-  scheidung des Ratnehmenden gesprochen werden kann oder muß, ist zentraler  Gegenstand unseres Interesses.  Mitverantwortung gleich „Demokratisierung“?  Ein zweiter Schritt zur genaueren Bestimmung und Abgrenzung des Themas  wird wegen dessen Nähe zur Diskussion um „Demokratisierung“ im politischen,  aber auch ım kirchlichen Bereich erforderlich. Mit lautem Nachdenken über das  Rat-Geben und Rat-Nehmen bringt man sich schnell in den Verdacht, unehrlich  zu sein oder sich am zentralen Problem vorbeidrücken zu wollen. Wenn man  doch eigentlich auf die Demokratisierung der Kirche hinauswolle, dann solle man  das auch offen sagen; der zentrale Punkt sei doch allein, wer letztlich entscheide,  und die ganze Rede von der Mitverantwortung verdecke doch nur, daß es in  Wahrheit um Mitentscheidung und um sonst nichts gehe ...  Dreierlei ist dazu anzumerken: Zum einen lassen derartige Statements interes-  santerweise oft nicht erkennen, ob es nun nach der Meinung der Kritiker mehr  Mitentscheidung in der Kirche geben müsse oder ob es davon schon viel zuviel  gebe. Wichtiger ist der Hinweis, daß es zu den klassischen Techniken der Dialog-  verhinderung gehört, den anderen zunächst in eine Erörterung seiner Motive zu  verwickeln. Wer angesichts einer kritischen Frage „vorsorglich“ zuerst einmal die  Vermutung äußert, daß da doch wohl sicher wieder eine „Demokratisierungsten-  denz“ dahinterstecke, tut dies oft in der Hoffnung, am Ende vielleicht gar nicht  mehr auf die ursprünglich gestellte Frage antworten zu müssen.  Schließlich aber und vor allem: Fast immer ist bei solchen Vermutungen ein  IlDreierlei 1St a7Zzu anzumerken: Zum eınen lassen derartıge Statements interes-
santerweıse oft nıcht erkennen, ob CS ach der Meınung der Kritiker mehr
Mıtentscheidung 1n der Kırche geben MuUsse der ob davon schon vıel zuvıel
gebe. Wıchtiger 1St der Hınweıs, da{fß CS den klassıschen Technıiken der Dialog-
verhinderung gehört, den anderen zunächst 1n eıne Erörterung seliner Maotiıve P

verwickeln. Wer angesichts eıner kritischen Frage „vorsorglıch“ ZUuUerSsti einmal die
Vermutung aufßert, da{fß da doch ohl sıcher wıeder eiıne „Demokratisierungsten-
denz  C dahıinterstecke, IMGHR 1eSs ott ın der Hoffnung, AIn Ende vielleicht ga nıcht
mehr auft die ursprünglich gyestellte rage NLiwortien Zzu mussen.

Schließlich aber und VO allem ast ımmer 1St beı solchen Vermutungen eın
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recht verschwommenes Verständnıiıs VO Demokratıie und Demokratisierung un
eın Mangel All Fähigkeıt 1 Spiel, zwıschen eıner direkten Übertragbarkeit SEWI1S-
SCT Prinzıpien un!: ıhren analogen Auswiırkungen unterscheıiden*. Manchmal
erschrecken kırchliche Gesprächspartner Ja regelrecht, WENnN INan ıhnen erklärt,
W 4S da alles Aall Ideen auf den Tısch kommen könne, WEeNN jemand wirklıch
Demokratıisierung der Kırche erstreben wuüurde: Schliefßlich bedeute Demokratie Ja
mındestens, da{fß$ Entscheidungsbefugnisse STETS 1Ur 1im Auftrag, auf eIlIt und
er Kontrolle vergeben würden: Jle Gewalt gehe da namlıch „ VOIN Volke“ Aaus,
un 165 fange damıt A da{fß das olk selbst 1n Wahlen diese Entscheidungszu-
ständıgkeıt dırekt der iındirekt in Auftrag gebe. Meıst wollen selbst die mıißtrau-
iıschsten Gesprächspartner eınen annn doch nıcht tür ruchlos halten, solches 1im
Hınblick auft un Kırche ernstlich erwagen.

ber 1m Ernst gesprochen: 1n HSGT Kırche ach ıhrem Recht und in
iıhrer Praxıs mehr „Mitbestimmung“ un mehr VO SaNzZCH Gottesvolk dıiırekt
bewirkte Entscheidungen geben könnte und geben sollte, 1STt 1er nıcht das e
HREK Fur die ANSCMESSCHC Erörterung dieser keineswegs unwichtigen rage
yäbe 1MmM übrıgen die polıtische Kategorıe der Demokratie nıcht eiınmal einen be-
sonders gyeeıgneten Ansatz 1b Die Antworten müfßten nämlıch zuallererst theolo-
oisch erfragt un: VO Prinzıp der Communı1o0 und der Volk-Gottes-Theologıe
her entwickelt werden. Freilich dürtfte 119  = da ohl durchaus überraschende Er-
gebnisse

Unser Ansatzpunkt ISt eın anderer. Rat-Geben un: Rat-Nehmen sollen heute
schon 7zweıtelstreı se1n, und S1CE sınd heute schon Teıl der kırchlichen Realıtät.
Zugleich 1aber begegnet uns dieses Rat-Geben un Rat-Nehmen sehr oft ın Nr

flektierter, ungeschickt gehandhabter, defizitärer Weıse. Und das 1St Jer
IThema Wır iragen, w1€ CS gelingen könnte, ın der Kırche ımmer überzeugender
eine Kultur des Rat-Gebens und Rat-Nehmens entwickeln. Gelänge dıes,
könnte eine der Nebenwirkungen se1n, da{fß ann dıe rage, obhb CS nıcht auch och
andere Formen der Mıtwirkung und Miıtverantwortung ın der Kırche geben MUS-
> Dringlichkeıit der Bedrohlichkeit verlieren könnte.

Beıispiele
Ofrt sıgnalısıeren schon dıe Namen VO Gremıien, da{ß CS U1l Beratung, umnm Rat-

Geben un Rat-Nehmen geht: VOIN Pfarrgemeinderat bıs ZU Diözesanrat der
Laıen, VO Geıistlichen Rat des trüheren Kirchenrechts bıs Z Collegıum Con-
sultorum un: 110 Bischotsrat.

1ı1ne andere Spur legen dıe Amtsbezeichnungen, denen WIr auch 1m Bereich der
katholischen Kırche begegnen. Der Schulrat 1m Kırchendienst hat 1MmM weltlichen
Bereich seıne Parallele. uch der Titel des Ordinarıatsrats verweıst auf eıne be-
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stimmte Stellung innerhal eınes Verwaltungsgefüges; ähnlich 1St e beim Regıe-
SS ER oder beım Mıinuıiısterialrat. Hıer werden iınnerhal eiınes hıerarchischen (36:
{uges gegenüber eıner übergeordneten, vorgesetizten Autorität Beratungsfunktio-
1G  s wahrgenommen, auch 1n dıese Beratungstunktionen nıcht ımmer den
ZESAMICH Aufgabenbereich der betroffenen Person schon voll abdecken.

Beratungsverhältnıisse tinden sıch iın der Kırche aber auch dort, die Namen
bestimmter Strukturen das noch nıcht erkennen lassen. Das Zweıte Vatikanısche
Konzıil stellt zewinfs eıne einz1gartıge Besonderheıit dar ber auch dıe letzte Welt-
bischofssynode könnte 131er als Beıispiel dienen. hale Weltbischofssynode legt dıe
Ergebnisse ihrer Beratungen, über deren Inhalt S1C 7mUuUVO ormell beschlossen hat,
dem apst als Ratschlag VO  Z Der Heılıge Vater 1St also ZAaNZ sewns durch dıese
„beschlossenen“ Empfehlungen rechtlich nıcht gebunden. Dafßs seıne Freiheıit aber
auch taktısch 1ın keıiner Weıse ırgendwelchen Eiınschränkungen unterliegen dürte,
1St och VOTr kurzem als Begründung datür angeführt worden, da{fß die „Proposı-
tiones“ der etzten Bıschofssynode den Heıilıgen Vater nıcht ZAULT: Veröftentli-
chung treigegeben wurden

Damıt wırd eıne komplexe Problemlage sıchtbar, die j1er nıcht ANSCINCSSCH CI-

Ortert werden Ca hal Immerhın mMu gefragt werden, ob die Gewährleistung sol-
cher Geheimhaltungskonzepte heute praktisch überhaupt och möglıch IS Dıie
Erfahrung lehrt eher das Gegenteil®. Darüber hınaus MUu 111Lan aber ohl fragen,
ob Vertraulichkeitsstrategien solcher Art überhaupt den erhoftten Nutzen brin-
SC können. Wenn S1Ee konkret miıfßlingen, droht 1Ur Autoritätsverlust. Sınd S1Ee
1aber erfolgreich, bleiben soz1alwıssenschafrtlich gesprochen möglıcherweise
gerade solche Legitimierungschancen uUungeENUTZT, die eıne wohlverstandene Praxıs
VO Rat-Geben un Rat-Nehmen eigentlich hervorbringen könnte un sollte.

Im Hınblick aut eıine enttaltete Kultur des Rat-Gebens und Rat-Nehmens WCI-

den Ter viele Probleme sıchtbar, dıe zweıtellos och näher bedacht werden MUS-
SCMH: Dafiß die Ablehnung eines Rats nıcht iın dıe völlıge, aufßerhalb jedes Begrün-
dungszwangs bleibende Beliebigkeit des Beratenen gestellt seın kann, hne da{fß
der legıtimıerenden Funktion der Beratung selbst autf Dauer Abbruch geschıeht,
1St freilich alıın P wıderlegen; auch Canon 12 Nr CGAG macht 1es
mındest iındırekt erkennbar/.

Strukturen VO Beratungsverhältnissen
hne Zweıtel ware CS 1U ohnend, gleichsam eıne Typologie der Strukturen

VO  — Rat-Geben und Rat-Nehmen entwickeln, W1€ W S1E ın der Kırche, aber
auch ın der Welt vortinden. Wer systematısch den notwendıgen Ditterenzie-
FunNgecn gelangen wıll, ame auf Dauer ohne eıne solche Typologie nıcht A4US. Hıer
mussen WIT uns aut tolgende Feststellungen beschränken:
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Es 1STt keineswegs trıvıial, testzuhalten, da{fß Z Rat-Geben und Rat-Neh-
ICN ımmer mındestens 7wel gehören. Unsere Umgangssprache Sagl ZWAaTr

auch: C o1ne mı1ıt sıch ZUu Rate  3 ber auch da ereıgnet sıch offenbar eıne Art
Dialog, auch WE 11UT ıne Person agılert.

Auft beiden Seıten eınes Beratungsverhältnisses können einzelne Menschen
stehen; ebenso ann CS sıch aber auch urn eıne Mehrzahl VO Personen, eın
Gremium also, handeln. Jle Kombinationen kommen VO  .

Es lohnt sıch, 7zwıschen informellen un formellen, also instıtutionalisierten,
Beratungsverhältnissen unterscheıden. Dem persönlıchen Kat, den ıch erbitte
der vebe, liegen keine instıtutionellen Strukturen zugrunde. uch eın Amtsträ-
E Aın solchen iıntormellen Rat einholen. Eın Pfarrgemeinderat dagegen hat
eıne instiıtutionelle Struktur. Seine Zuständıigkeıiten sınd ın Satzungen und (Z6-
schäftsordnungen geregelt. Analoges oilt tür eınen Gemeininderat 1m weltlichen
Bereıch, un: eıne Diözesansynode 1St iın den Canones 460 ft 16 983 recht pra-
71se als ein Grem1ium beschrieben, das dem Diözesanbischof 1n institutionalisıer-
ver orm 1 Hınblick auft dıe Probleme Rat geben soll, die ıhr Z Beratung
vorlegt“”.

Schliefslich o1bt CS symmetrısche un: asymmetrısche Beratungsverhältnisse.
Die Beratungen eiınes weltlichen Gemeıiinderats sınd überwıegend „SYMmMEIHSCH .
Jedes Miıtglıed dieses Rats 1ST VOT dem Recht zugleich Beratender un: Beratener,
un: dıe Entscheidung ın der Sache wırd VO _  Cn Gremıium selbst einstim-
m1g oder mı1t Mehrheit gefällt. Asymmetrisch 1LNECN WIFr Beratungsverhältnisse
dann, WE dıe schliefßliche Entscheidung nıcht oleichen Teıilen bei allen Bete1-
lıgten legt. Dıies 1ST beim Verhältnis zwischen Arzt un Patıent der Fall, und
Z W al WT MI1t der Eıgentümlichkeıit, da{ß dıe Entscheidung taktısch nıcht beim Be-
”“2tenen lıegt, sondern In aller Regel OIn Berater gefällt wırd Asymmetrıe 1ST 1aber
auch ın den Fällen gegeben, 1n denen eın kırchliches Gremiıium als (3anzes nıcht
eıgenes Entscheidungsrecht hat, sondern WEEeNnN auch vielleicht 1ın der orm eines
Beschlusses eıner übergeordneten kırchlichen Autorität Rat o1ibt. 1ıne Diöze-
sansynode der eıne Weltbischofssynode sınd ın diesem Sınn eindeut1ig ASYININEC-
triısche Beratungsverhältnisse, weıl der Bischot b7zw der apst ihnen vegenüber
das alleinıge Gesetzgebungs- b7zw Entscheidungsrecht hat

Darüber hınaus 1ST och darauf hınzuweısen, da{fß ON entgeltliche un L-

geltliche Beratungsverhältnisse o1bt. Beıide Arten kommen nıcht 11UT 1n der Welt,
sondern auch 1ın der Kıirche VO  $ Der Finanzdirektor eıner 1Ö7zese o1bt natürlıch
1m Rahmen seıner berutlichen Tätıgkeıit dauernd “KNat: Sein Rat-Geben 1St voll 1n
eın hauptberufliches Arbeitsverhältnis integriert. Analoges oalt eLIw2a für dıe Mıt-
olıeder eınes Priesterrats.

Für andere Beratungsverhältnisse, die oleichwohl entgeltlich sınd, oilt das
NICHt, W as annn besondere Strukturen der Haftung AT Folge haben kann, dıe der
Beratende tür seinen Rat übernehmen hat Der Rechtsanwalt, der Arzt oder
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4 Rat- Geben und Rat-Nehmen

der Steuerberater beraten ın der Regel als professionelle kxperten und 1m Hın-
blick auf e1in bestimmtes Problem, das der Ratsuchende allein nıcht oder nıcht
Zzul lösen VCIMAaS. Ist der Rat 1ın dieser Sache erteılt, löst sıch das MC} Rat-
nehmenden gesuchte Verhältnis aut oder wırd bıs eiınem spateren Bedart STOFr-
nıert. Zuvor wırd treilich eın ONOTAT tallıg, das regelmäßig nıcht VOIN Erfolg 1b-
häangıg se1ın dart und deshalb meılst ın Gebührenordnungen festgelegt 1St

Dies alles macht ZWAaTr vewiıl5 eiıne spezıfische Verantwortungsethik für diese
Berufte keineswegs überflüssıg. ber ermöglıcht doch auch Abgrenzung un
Dıstanznahme: Mıt dem Ende der rechtsgeschäftlichen Beziehung OSt sıch hıer
eben auch das Verhältnis des Rat-Gebens und Rat-Nehmens 1n der Regel auft
Protessionelle Ratgeber, dıe nıcht auch Arbeıitnehmer des Beratenen sınd, werden
also tür ıhre Mühe des Rat-Gebens einerseıts spezıell entlohnt. Andererseits kön-
NCN S1Ee CS sıch 1aber gerade auch dann, ıhr Rat VO Ratnehmenden nıcht
akzeptiert wırd ın aller Regel leisten, das Problem, U1n das oINS, nıcht
mehr länger als ıhr eıgenes Problem betrachten. S1e haftten SOMIt ZW ar für die
Guüute ihres Kats; nıcht 1aber für dıe Folgen einer Ablehnung dieses Rats durch den
Beratenen.

In der Kırche haben WIr $ Wenn Nan VO der hauptberuflichen Tätıgkeit 1m
kırchlichen Dienst jetzt eiınmal absieht 1ın aller Regel mıiıt unentgeltlichen, nıcht
hauptamtlichen un: dennoch aut Dauer gestellten Beratungsverhältnissen iu  5
Jle ÄArten der Lai:enmitwirkung 1ın den Gremıien der kırchlichen Mıtverantwor-
Lung sınd jedentalls gerade 1n dieser Weıse epragt. Es 1St deshalb eine entschei-
dende Fragze, W1@€e CS ın eiınem solchen Fall MI1t der Haftung steht, die dıe Mıtglie-
der eines solchen Gremıiums Je eiınzeln und gemeınsam tür den Rat Z tıragen
haben, den S1C erteılen sollen.

Anders als die zudem me1st vesondert honorierten protessionellen Berater
1mM weltlichen Bereich haben dıie Miıtglieder der ın der Regel asymmetrischen Be-
ratungsgremıen 1im kırchlichen Innenbereich näamlıch me1lst nıcht die Freıiheıit,
nach eıner Ablehnung ıhres Rats durch den Ratnehmenden das beratene Problem
nıcht mehr länger als ıhr eıgenes betrachten. Dieses Problem bleibt iıhnen viel-
mehr durchaus als ıhr eıgenes erhalten un: ZW aar möglıcherweise verade annn
besonders, WECeNnNn ıhr Rat nıcht akzeptiert worden 1STt Denn dıe Kırche bleibt Ja
auch annn iıhre Kırche, mehr och S1e selbst bleiben ımmer auch MIt anderen
Zzusam men Kırche. Iso leiben die Probleme der Kırche, deren Lösung SI
mMıiıt ıhrem Rat beitragen wollten, auch ıhre eıgenen Probleme, un: S1C haben
keine Chance, Z diesen Problemen wiırklich Dıstanz nehmen, sıch der Betrot-
enheit P entziehen un N.G6) ıhnen nıcht mehr bedrückt P se1IN.

Dieser Zusammenhang jetert die vielleicht einsichtigste Erklärung dafür, WCS-
halb ın kırchlichen Beratungsstrukturen auch dıe wıederholte Nıchtberücksichti-
Sun V} Ratschlägen nıcht häufiger Z Rückzug oder Z Resignatıon derer
tührt, die den KRat gegeben haben un: ZWAAar selbst ann MICHT, WECNnN dıese
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Nıchtberücksichtigung hne erklärende Begründung bleibt. Die TIreue ZUr!r Kıirche
1STt ann eben doch och wırkmächtiger als eıne vielleicht schon lange Folge
menschlicher Enttäuschungen ber manche Versäiäumnisse auf seıten der Ratneh-
menden. ber generalisıerende Schlußfolgerungen tür die Zukunft rechtfertigt
das nıcht. In vielen Fällen sınd eben doch auch schon Rückzug und Resignatıon,
Ja vielleicht Auszug A4US der Kırche durch das mangelnde Verständnıis tür
diıese Zusammenhänge miıtverursacht worden.

Anhörungen
Von der Seıte des kırchlichen Amtes wırd gelegentlich darauf verwıesen, dafß

sıch doch gerade 1ım Instrument der Anhörung Beratung ereıgne und SOmMıIt auch
Mıtverantwortung des SaANZCH Gottesvolks realısıere. Typologisch betrachtet
stellt dıe Anhörung eın besonders ausgepragtes asymmetrisches Beratungsverhält-
n1ıS dar, tür das zudem auft den ersten Blick problematisch erscheinen mufß, ob CS

tür den Anhörenden eiıne Begründungspflicht geben könne, WeEeNnN C& em Rat-
schlag der Angehörten nıcht tolgen 11l In der Tat annn eiıne rechtsverbindliche
Pflicht dıeser Art naturgemälfs nıcht ex1istlieren. uch wırd Z bedenken se1n, da{fß
Anhörungen manchmal Personalentscheidungen betreffen, die 1mM Hınblick aut
das Ertordernis eıner Entscheidungsbegründung anderen Gesetzmäfsigkeıten uU11-

terlıegen können als Sachentscheidungen. Dıies konstatıeren, bedeutet keıiınes-
WCB>S die Sanktionierung jeder Art VO kırchlicher Personalpolitik: Wenn Freiheit

ausgeübt wırd, da{fß n} vielen als Beliebigkeıt oder Sar als Provokatıon
empfunden wiırd, beginnt W 4S immer auch das rechtliche Dürten se1ın MNag das
Prinzıp der Commun10 Schaden nehmen.

Es MUu also andererseıts mıf orofßsem Ernst auch ach den Verbindlichkeiten
gefragt werden, 8588 dıe C eigentlich geht, WE das Instrument der Anhörung iın
S vielen Fällen verbindlıch gemacht 1St Es geht nämlıch auch u  = den Legıitimie-
rungsSsnNutzZCcN, der durch Anhörungen bewirkt werden soll Vor em Hıntergrund
kırchlicher Communı10 un der ıhr entsprechenden Theologıe sınd Anhörungen
des Volkes (zottes 1im Grund eıne bare Selbstverständlichkeıt. N:Or diıesem Hınter-
orund icf dıe moralıische Pflicht DA Anhörung un: Z W al ber die juristische
Anforderung hınaus eigentlich och bedeutsamer als das Juristische Recht, _-

gehört werden. Wenn Erst eiınmal Je der Verdacht aufkäme, eıne Anhörung
werde VO dem, der anhören soll, als eıne ıhm N{} Recht aufgezwungene, aber
eigentlich lästıge, L1LUTE wıderwillig ertüllte Pflicht empfunden, ware dıe Anhörung
als solche schon CHTEWertelt. Ihr Nutzen tendierte annn > Null,; und S1E könnte
eın Vertrauen schatten.

Das Instrument der Anhörung AaNn 1U  _ annn seınen kommunikatıven Nutzen
stitten un: DA Verwirklichung VO Communı10 beitragen, WEEeNnNn das Anhören
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dem Anhörenden nıcht eıne Pflicht, sondern CIn Bedürtnis 1St WEeNN also
Rat hören 11 mMı1t ottfener Bereıtschaft, das Gehörte auf seıne Entscheidung
FEinflufß vewınnen Z lassen, CS AaZzu aNSCLAN 1St Der Eınwand, da{ß Inan Ja
aber doch be1 mancher Anhörung auch manchen Unsınn Z hören bekomme,
ware verständlıch, könnte aber nıcht stechen. Die Chance, besonders Wıchtiges

erfahren, darf deshalb nıcht geopfert werden.

Diözesansynode
Als eın besonders instruktives Beıispiel tür die komplexen Zusammenhänge

zwıschen Rat-Geben un Rat-Nehmen bietet sıch neben der Anhörung die Instı-
tut1on eıner Diözesansynode A W1€E S1CE das kırchliche Gesetzbuch ın den ( an6-
11CS$S 460 bıs 468 umschreıibt. Die Einordnung dieser Bestimmungen 1n den A5:
schnıtt ber dıe innere Ordnung der Teilkirchen Aßt dıe Bedeutung des
synodalen Prinzıps als eines Strukturelements der Kırche klar erkennen?. In der

e r A k A E a R
Sache geht ä bei eıner Diözesansynode U1 eınen zeıtlich begrenzten, VOTIN Recht
präzıse eingefafßten Vorgang des instıtutionalisierten Rat-Gebens un Rat-Neh-

uch dieses Beratungsverhältnis 1St deutlich asymmetrisch; der Bıschot iSt
un bleibt einz1ıger Gesetzgeber der Diözesansynode. Unbeschadet seiner Präro-
gyatıven 1St 8 aber otfenbar zugleich eingebunden ın die Gemeinnschaftt der Priester
un Laıien, die nach dem geltenden Recht MI1t ıhm ZUSaINTMNEC die Diözesan-
synode bılden. Oberste Mafßßgabe 1St „das Wohl der SANZECN Dıiözesangemein-
schaft“ (Can 460); seiınetwiıllen wırd dıe Synode überhaupt veranstaltet. (5e-
genstand der Beratung sınd, tormal betrachtet, dıie Bischoft „vorgelegten
Fragen“. Aber deren Umschreibung und ıhre ANSCMECSSCHC Analyse tor-
dern schon den Dialog, n Beratung, und ZW ATr zunächst symmetrische era-
Lung, im Grund bereıits VOTAaus

Das Prinzıp der Communı1o0 SOWI1eE Recht un Pflicht Zzur treıen Meınungsäufßse-
Lung un: ZUTN Wıderspruch mussen sıch also 1ın diesen Beratungen ZUIN Wohl der
ZANZCNHN Diözesangemeıinschaft bewähren. Das Kırchenrecht sıchert 1€eSs ausdrück-
ıch 1ab „Alle vorgelegten Fragen sınd ın den Sıtzungen der Synode der treien Eir-
Orterung der Synodalen überlassen“ (Can. 465) Dabei 1St für das Gelingen
dieses Dialogs VO  a orofßer Bedeutung, inwıeweıt sıch der Bischof selbst Te1l-
nehmer diesem Beratungsprozefß macht. Bliebe GT 1LUFr eINn schweigendes (76-O1 3a P A P P genüber, blieben ETNEUE wiıchtige Möglıchkeiten der Verwiırklichung VO (om-
Mun10 UNSCHUTZL.

Die Entscheidung darüber, ach welchen Verfahren eıne Diözesansynode tor-
ell arbeiten und ıhren Beratungsergebnissen gelangen soll, 1St letztlich W1e-
derum Sache des Bischofs. Der Codex Sagl darüber dırekt nıcht viel. Dennoch
steht 1m Grund HUT das C  „wı1e dieser Verfahrensordnung iın Frage. Denn der ( 6=-
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dex macht andererseıts klar, da{fß sAaus der treıen Lrorterung aller vorgelegten Fra-
<  ven „Erklärungen un!: Dekrete“ der Diözesansynode hervorgehen sollen. Zu
diesen zZ.u gelangen, 1St eınes der konstiturerenden Ziele eiıner Diözesansynode
überhaupt"?. Dazu bedarft be1 eıner Versammlung VO einhundertfünfz1g bıs
zweıhundert Mitgliedern eıner ordnenden Regelung des Vertahrens, WECNN 2080

Ende nıcht Zufall, Unbestimmtheit un Beliebigkeıit vorherrschen sollen. Da{iß dıe
erarbeıteten Erklärungen un: Dekrete annn wıederum 1Ur Bischof kraft SE1-
161 Autorität und seiner Entscheidung vemäfs iın Kraft DESELIZL und ZAUT: Verbind-
ıchkeıit gebracht werden können, 1STt dıe Iklare Vorgabe des Kırchenrechts.

Wechselseitiges Treueverhältnis

W ıe annn 1U aber komplexen un: iın manchem spannungsvollen
strukturellen Bedingungen Rat-Geben un: Rat-Nehmen in eıner Diözesansyn-
ode Wohl der Kırche truchtbar werden? Voraussetzung datür 1St, da{fß auch
dieses spezıelle Beratungsverhältnis als e1in wechselseıitiges, alle Beteıligten aneın-
ander bındendes Treueverhältnis begriffen wırd Der W lle zZUT Communı1o0 MUu
sıch nıcht 7zuletzt angesichts der Asymmetrıe der Art erweısen, 1ın der atge-
bende und Ratnehmende Tn mıteinander umgehen. Die Oftenheıt des Sprechens
un die Fähigkeıt, diese Oftenheıt auszuhalten, sınd dafür unerläßlıch, und Z W alr

be] allen Beteıiligten. iNe Ordnung tür die Beratung 1ST notwendig, annn 1aber Al
lein den „Geıist des Kates  c vew1f5s nıcht FA 7Zwischen dem, der Rat erfragt,
un denjenıgen, dıe ıhn geben sollen, muf{fßs eıne spezıfısche Art VO Solidarıtät
walten, dıe eıl der Commun10 L1St „Communı10 Z verwirklichen 1StGottfried Leder  dex macht andererseits klar, daß „aus der freien Erörterung aller vorgelegten Fra-  gen“ „Erklärungen und Dekrete“ der Diözesansynode hervorgehen sollen. Zu  diesen zu gelangen, iıst eines der konstituierenden Ziele einer Diözesansynode  überhaupt!®. Dazu bedarf es — bei einer Versammlung von einhundertfünfzig bis  zweihundert Mitgliedern — einer ordnenden Regelung des Verfahrens, wenn am  Ende nicht Zufall, Unbestimmtheit und Beliebigkeit vorherrschen sollen. Daß die  erarbeiteten Erklärungen und Dekrete dann wiederum nur vom Bischof kraft sei-  ner Autorität und seiner Entscheidung gemäß ın Kraft gesetzt und zur Verbind-  lichkeit gebracht werden können, ist die klare Vorgabe des Kirchenrechts.  Wechselseitiges Treueverhältnis  Wie kann nun aber — unter so komplexen und in manchem spannungsvollen  strukturellen Bedingungen — Rat-Geben und Rat-Nehmen in einer Diözesansyn-  ode zum Wohl der Kirche fruchtbar werden? Voraussetzung dafür ıst, daß auch  dieses spezielle Beratungsverhältnis als ein wechselseitiges, alle Beteiligten anein-  ander bindendes Treueverhältnis begriffen wırd. Der Wille zur Communio muß  sich nicht zuletzt angesichts der Asymmetrie an der Art erweisen, in der Ratge-  bende und Ratnehmende hier miteinander umgehen. Die Offenheit des Sprechens  und die Fähigkeit, diese Offenheit auszuhalten, sind dafür unerläßlich, und zwar  bei allen Beteiligten. Eine Ordnung für die Beratung ist notwendig, kann aber al-  lein den „Geist des Rates“ gewiß nicht ersetzen. Zwischen dem, der Rat erfragt,  und denjenigen, die ihn geben sollen, muß eine spezifische Art von Solidarität  walten, die Teil der Communio ist. „Communio zu verwirklichen ist ... allererst  eine Frage des Vertrauens  .. Communiobildung bedeutet keineswegs billige  Harmonisierung; sie setzt vielmehr ein geduldiges Aushalten dessen voraus, was  trennt. Communiobildung heißt daher nicht zuletzt: mit Konflikten, Enttäu-  schungen und Parteiungen positiv umgehen zu lernen. Sie erlaubt ... die Einsicht,  daß gegensätzliche Standpunkte  . kein Unglück für das Miteinander ım Glau-  ben darstellen müssen, sondern einen hohen Wert für die Lebendigkeit und den  Bestand des Ganzen haben können.“!!  Auch das asymmetrische Beratungsverhältnis einer Diözesansynode ist eben  wirklich ein alle Beteiligten wechselseitig verbindendes Treueverhältnis. Als die-  ses stiftet es Einheit und macht zugleich Vielfalt erträglich und nutzbringend.  Veränderungen der Entscheidungslage  Die Ratgebenden dürfen sich also nicht etwa hinter dem Vorwand verstecken  wollen, für sie sei schließlich der „Ernstfall“ nicht gegeben, weil der Bischof am  84allererst
eıne Frage des Vertrauens Communiobildung bedeutet keineswegs bıllıge
Harmonisierung; S1e vielmehr eın geduldıges Aushalten dessen VOTaUs, W asSs

LPEeNNT Communiobildung heißt daher nıcht zuletzt: mı1t Konftlıikten, Enttäu-
schungen und Parteiungen DOSITIV umgehen P lernen. S1e erlaubtGottfried Leder  dex macht andererseits klar, daß „aus der freien Erörterung aller vorgelegten Fra-  gen“ „Erklärungen und Dekrete“ der Diözesansynode hervorgehen sollen. Zu  diesen zu gelangen, iıst eines der konstituierenden Ziele einer Diözesansynode  überhaupt!®. Dazu bedarf es — bei einer Versammlung von einhundertfünfzig bis  zweihundert Mitgliedern — einer ordnenden Regelung des Verfahrens, wenn am  Ende nicht Zufall, Unbestimmtheit und Beliebigkeit vorherrschen sollen. Daß die  erarbeiteten Erklärungen und Dekrete dann wiederum nur vom Bischof kraft sei-  ner Autorität und seiner Entscheidung gemäß ın Kraft gesetzt und zur Verbind-  lichkeit gebracht werden können, ist die klare Vorgabe des Kirchenrechts.  Wechselseitiges Treueverhältnis  Wie kann nun aber — unter so komplexen und in manchem spannungsvollen  strukturellen Bedingungen — Rat-Geben und Rat-Nehmen in einer Diözesansyn-  ode zum Wohl der Kirche fruchtbar werden? Voraussetzung dafür ıst, daß auch  dieses spezielle Beratungsverhältnis als ein wechselseitiges, alle Beteiligten anein-  ander bindendes Treueverhältnis begriffen wırd. Der Wille zur Communio muß  sich nicht zuletzt angesichts der Asymmetrie an der Art erweisen, in der Ratge-  bende und Ratnehmende hier miteinander umgehen. Die Offenheit des Sprechens  und die Fähigkeit, diese Offenheit auszuhalten, sind dafür unerläßlich, und zwar  bei allen Beteiligten. Eine Ordnung für die Beratung ist notwendig, kann aber al-  lein den „Geist des Rates“ gewiß nicht ersetzen. Zwischen dem, der Rat erfragt,  und denjenigen, die ihn geben sollen, muß eine spezifische Art von Solidarität  walten, die Teil der Communio ist. „Communio zu verwirklichen ist ... allererst  eine Frage des Vertrauens  .. Communiobildung bedeutet keineswegs billige  Harmonisierung; sie setzt vielmehr ein geduldiges Aushalten dessen voraus, was  trennt. Communiobildung heißt daher nicht zuletzt: mit Konflikten, Enttäu-  schungen und Parteiungen positiv umgehen zu lernen. Sie erlaubt ... die Einsicht,  daß gegensätzliche Standpunkte  . kein Unglück für das Miteinander ım Glau-  ben darstellen müssen, sondern einen hohen Wert für die Lebendigkeit und den  Bestand des Ganzen haben können.“!!  Auch das asymmetrische Beratungsverhältnis einer Diözesansynode ist eben  wirklich ein alle Beteiligten wechselseitig verbindendes Treueverhältnis. Als die-  ses stiftet es Einheit und macht zugleich Vielfalt erträglich und nutzbringend.  Veränderungen der Entscheidungslage  Die Ratgebenden dürfen sich also nicht etwa hinter dem Vorwand verstecken  wollen, für sie sei schließlich der „Ernstfall“ nicht gegeben, weil der Bischof am  84die Einsıicht,
da{fß gegensätzlıche Standpunkte eın Unglück für das Miıteinander 1mM Jau-
ben darstellen MUSSCH; sondern eınen hohen Wert ür dıe Lebendigkeıt und den
Bestand des (3anzen haben können.  < 13

uch das asymmetrısche Beratungsverhältnis eıner Diözesansynode 1ST eben
wirklıich eın alle Beteiligten wechselseıtıg verbindendes Treueverhältnis. Als die-
SCS stittet CS Einheit und macht zugleıich Vieltalt erträglich und nutzbringend.

Veränderungen der Entscheidungslage
Die Ratgebenden dürten sıch also nıcht ELWa hinter dem Vorwand verstecken

wollen, tür S1E sel schliefßlich der „Ernstfall‘ nıcht gegeben, weıl der Bischof
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Ende Ja doch das alleinıge Entscheidungsrecht habe 1ne Diözesansynode 1St al-
les andere als eıne Art VO geistiger Spielwiese, aut der unverantwortetes Reden
gefragt se1ın könnte. Dıie Ratgebenden sınd CS dem Empfänger des Rats schuldig,
da{fß S1E hre Aufgabe SANZ nehmen. Ist das der Fall,; erg1ıbt sıch tür den Emp-
fänger des Rats eıne iufßerst gewiıchtige Veränderung seıner Entscheidungslage:
Er 1STt 1U nıcht mehr allein mı1t der SANZCNH act: der Abwägung des Für und Wa
der 1mM Hınblick auf dıe treffende Entscheidung. Liegt ıhm ein begründeter
un womöglıch einhelliger Ratschlag VOÖT; tormt sıch tür den Ratnehmenden
dıe Fragestellung und dıe Beweıislage entscheıidend Wenn die Ratgebenden
ihren Rat als ıhre verantwortliche „Entscheidung tür den Ernsttall“ tormuliert ha-
ben, T könnte sıch der Bıschoft Jetzt 1mM Grund auf die Frage beschränken, Was

eigentlich och dagegen spricht, dem Rat seıiıner Synode 70 folgen. Und WCNn
nıchts zwıngend entgegensteht, 1St CS nıcht 1U  an erlaubt, sondern zugleich auch für
ıh entlastend, den Ratschlag seınes ratgebenden Gremiums Z Inhalt seiıner
Entscheidung machen.

Es 1sSt dıese entlastende Veränderung der Entscheidungslage des Ratnehmenden,
die den eigentlichen Sınn dieser instıtutionalısıerten Beratungsstruktur ausmacht.
Solche Entlastung 1St anthropologisch-psychologisch erwünscht. Mıt Ma{fstäben
weltlicher Wıssenschaft gesprochen, leben UuNseCeTEC Bıschöte 1M Grenzbereich des-
SCH, W 4s eın einzelner Mensch och Verantwortung tragen Ar Solche Entla-

1ST aber auch theologisch indızıert, Wenn die ede VO der Communı10 und
VO  w der Kırche als dem olk (sottes nıcht ohne Konsequenz bleiben soll Und SI
stÖfst schliefßlich kiırchenrechtlich auf keıine Bedenken der CIE: ll diese Entla-

selbst, dem Oberen auferlegt, „ohne eınen seiınem Ermessen ach
überwıegenden Grund‘ VO der Stellungnahme seiner Ratgeber, „ VOTI allem VO
einer übereinstimmenden“, nıcht 1abzuweichen (Cam LO Z 2y

uch der Ratnehmende 1ST also ın dieses empfindliche Interaktionsgefüge e1IN-
gebunden. Er mMu denen, die ıhn beraten sollen, auch seınerseıts ständıg das Be-
wulstsein stärken, da{fß 1€eS$s wiırkliıch eın „Ernsttall“ 1St 1ıne Diözesansynode e1S-
HC sıch nıcht dazu, oleichsam als Blıtzableiter für aufgestaute Krıitik zZzu diıenen,
damıt hernach das „busıness usual“ möglıchst ungestort weıtergehen annn

Daraus tolgt iınsbesondere und 1€es oilt 1L1U1N nıcht mehr 1U  _ tür den Prozef(ß
einer Diözesansynode da{fß die Ratgebenden orundsätzlıch ın dıe Lage GEZE
werden mussen, erkennen FE können, W1€e ıhr Rat Einflu{fß auf dıe schliefßliche
Entscheidung hat Wohlgemerkt: 01€ ıhr Rat Einflufß b  NCNH hat,
un nıcht, dafs O} als VOFrWESSCHOMMECN Entscheidung akzeptiert worden 1St
Katgeben 1St nıcht Entscheiden. Es gewıinnt seinen Sınn AUS der Funktion, eine 40l

verantwortende Art der Mıtwirkung der Entscheidung elines anderen se1n.
Eben deshalb verdient der verantwortlich gegebene Rat ogrundsätzlich eiıne Ant-
WOTrL Diese AaAnnn iın der Annahme des Rats bestehen: das wırd iın der Regel das 1a
I den beigegebenen Gründen einschließen. Gerade WEn der vegebene Rat bei
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der schliefßlichen Entscheidung aber unberücksichtigt bleibt, wırd orundsätzlich
eine Begründung, eıne erläuternde Erklärung notwendig, WEn das komplizierte
Beziehungsgeflecht des Rat-Gebens und Rat-Nehmens nıcht über kurz der lang
empftindlıch gestort werden soll. He Differenzierungen, dıe sıch hıer 1im Einzel-
ll als angezeıgt aufdrängen 1€es wırd iınsbesondere bei Personalentscheidungen
der Fall seın können als Ausnahmen die Geltung der Regel doch nıcht aufßer
Kraft setrizen

Geiragt: eine Kultur des Rat-Gebens un Rat-Nehmens

SO zeıgt sıch schliefßlich, da{fßs AS; W as WIFr als Frucht VO Beratungsvorgängen
1ın UuNsCTICT Kırche erhotten und CrWarten, 1m Grund zugleich ımmer schon als Be-
dıngung ıhrer Möglıchkeıit vedacht werden mMuUu dıe wahrhaft verbinden-
de Kraft eiıner sıch enttaltenden Kultur des Rat-Gebens und Rat-Nehmens. In e1-
RS entwickelten Kultur dieser Art können die Entscheidungszuständıigkeıten
hne Verkürzungen gewahrt und doch eingebettet seın iın dıe Verantwortung des
SANZCDH Gottesvolks, W1€e S1C A4US der Miıtwirkung vieler erwächst. Wer ohne MOS
eingenommenheıten, aber auch ohne Euphorie wahrzunehmen versucht, Ww1€ CS

urn dıe Kultur des Rat-Gebens und des Rat-Nehmens iın HSC Kırche heute
insgesamt bestellt 1St, wırd siıcher nıcht leicht Z.u einem besonders optımıstischen
Urteil kommen können. Das hat verschıedene Ursachen. Dıie Strukturen, die CS

dafür braucht, sınd och nıcht gefestigt, und 1NSser aller Einübung 1St ungenu-
vend. Hıer o1lt CS zuallerst wahrzunehmen, da{fß Angst ein schlechter Ratgeber 1ST,
weıl S1C 7zwıschen Ratgebenden und Ratnehmenden keın Vertrauen schafftt. uch
Berührungsängste sınd Ängste. Die Kultur des Rat-Gebens un des Rat-Neh-
NCNS leidet iın jedem Fall

Wır mussen also versuchen, eıne solche Kultur des Rat-Gebens und Rat-Neh-
NECNS P pflegen und weıterzuentwickeln. Psychologie un Soziologıe können die
Bewufstseinslagen der Beteıiligten aufschliefßen, ıhre Rollenverständnisse erläutern
un hre Gruppenbeziehungen erklären. Die Entscheidungstheorie annn die Zr
sammenhänge zwıschen dem Rat-Geben un dem Entscheıiıden weıter erklären
un dıe Probleme ertorschen, dıe sıch annn stellen, WEelnN schon der Ratschlag
selbst erst ın komplıizierten Meınungs-, Wıllens- un Entscheidungsprozessen
mıittelt werden mu{ Vor allem aber mussen WIr nach der tieteren theologischen
Deutung des Rat-Gebens un Rat-Nehmens fragen. W as meınen WT eigentlich
SCHAU, WEn W711 V Ol11]) Heılıgen Geilst SAgCMN, CT sEe1 der „Geıst des KRates “ Was 1St
AUSSCSARL, Jesaja den kommenden €ess1As „Wunder-Rat“ nennt (Jes 9,5)?
Was bedeutet tür die Kırche als („anzes heute, dafß Benedikt VON Nursıa 1n SC1-

Regel testgelegt nat ‚ Tu alles NT Katı dann brauchst du nach der Tat nıchts
Zu bereuen“  ?  r nd welche Konsequenzen ergeben sıch tür uns heute, WEn Bene-
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dıkt tortfuhr: -Daß ZAAT: Beratung alle gerufen werden, bestimmen Wr deshalb,
weıl der Herr oft einem Jüngeren offenbart, W 4S das Bessere ist“? | 3

Das sınd viele Fragen. Ausreichende AÄAntwort auftf S1C SELZT ohl mehr VOFraus,
als dıe dem einzelnen iın Taute und Fırmung zugekommene Kompetenz IM  I
ber OS 1St doch auch mehr als ur eiıne Vermutung, da{fß sıch amn Ende solchen
Fragens zeıgen würde, welchen hohen Kang das Rat-Geben und Rat-Nehmen 1m
allgemeınen und synodale Beratungsstrukturen 1mM besonderen ın eiıner Kırche ha-
ben un haben mussen, dıe ach iıhrem eigenen Bekenntnis STETS auch olk (30f-
LCSs aut seiınem Weg durch dıe eıit seın ıll ıne solche Kırche ann annn treılich
auch nıcht umhın, sıch selbst als Ecclesia SCIHHPCI retormanda Z verstehen. Und
da WITr selbst die Kırche sınd, können WIr mMı1t dem Erneuern sotort beginnen. Die
Praxıs unse Rat-Gebens und Rat-Nehmens bietet 71 viele Gelegenheıt.

NM  NGE

Ofttizielle (GGesamtausg., Bd (Freiburg 65/ {f.; Beschlufstext 6512677
Ebd 655 n 659 f{
„Entsprechend ıhrem Wıssen, ıhrer Zuständigkeıt und ıhrer hervorragenden étellung haben S1C dıe Gläubigen) das

Recht nd bısweilen SOSXar dıe Pflicht, hre Meınung ıIn em, W 4S das Wohl der Kırche angeht, den geistlichen Hırten
mıtzuteilen.“
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